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1 – AfB 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich.  

Begründung: Die Feststellungen werden zur Kenntnis genommen und haben keine Auswirkungen auf die Planung. 
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2 – Avacon 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Im Plangebiet befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon 
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4 – Bad Vilbel 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 
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9 – Deutsche Telekom 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Im Plangebiet befinden sich keine Leitungen der Telekom 
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11 – Hessen Mobil –Seite 1 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise des Bebauungsplans werden ergänzt. Klargestellt wird, dass die Bebauung im 
Plangebiet in Kenntnis der von der L 3205 ausgehenden Emissionen erfolgt. 

Begründung: Der Hinweis dient der Klarstellung. 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – Klein Karben – B-Plan Nr. 227 „Büdesheimer Straße“ 
Frühzeitige Beteiligung – Behörden / TÖB – Bearbeitung November 2017 – Büro Dr. Thomas  Seite 6 

 

11 – Hessen Mobil –Seite 2 
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23 – Anerkannte Verbände gem. § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz - Seite 1 
1 – zu 1.5 Geschossigkeit 

Beschlussvorschlag: Der Festsetzungsteil des Bebauungsplans wird um eine Festsetzung erweitert, die die Höhen-
entwicklung für Gebäude, bezogen auf die Erschließungsstraße, begrenzt. 

Begründung: Die angeregte und in die Planung übernommene Begrenzung der Höhenentwicklung ergibt sich aus 
dem städtebaulichen Zusammenhang. 

2 – zu 3.1/3.2 Dachmaterial 

Beschlussvorschlag: Die Anregung, auch für flach geneigte Dächer „ortsübliches“ Material vorzuschreiben, wird nicht 
berücksichtigt. 

Begründung: Flach geneigte Dächer für Hauptgebäude sind per se nicht ortsüblich, weil bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein die technischen Voraussetzungen zur Errichtung solcher Dächer nicht verfügbar waren. 

In Betracht zu ziehen wäre allenfalls die Vorgabe, flach geneigte Dächer wegen der immensen Vorteile für Kleinklima 
und vor allem die Verdunstung von Regenwasser zu begrünen. Eine solche Festsetzung ist zum einen wegen der ge-
ringen Größe des Plangebiets nicht erfolgt. Zum anderen ist zu sehen, dass eine solche Festsetzung nur greift, wenn 
ihre Umsetzung dem Willen des Bauherrn entspricht, weil nur dann eine qualitativ hochwertige Ausführung und der 
dauerhafte Erhalt dieser Dachbegründung gewährleistet ist. Insofern erschien es – wie bei ähnlich gelagerten Zielen – 
richtig, diesbezüglich auf eine Festsetzung zu verzichten. 
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23 – Anerkannte Verbände gem. § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz - Seite 2 
3 – zu 4. Rodungen 

Beschlussvorschlag: Ein Hinweis auf die zeitlichen Möglichkeiten der Rodung im Bebauungsplan erfolgt nicht. 

Begründung: Im Sinne der Lesbarkeit des Bebauungsplans wird – wie bei anderen Themen – so weit als möglich auf 
Verdoppelungen ohnehin einzuhaltender gesetzlicher Vorgaben, technischer Normen usw. im Bebauungsplan verzich-
tet. 

4 – zu 5. Photovoltaik / Energieversorgung 

Beschlussvorschlag: Die Anregung, den Hinweisteil des Bebauungsplans um Aussagen zur Photovoltaik und zur 
Energieversorgung zu ergänzen, wird nicht berücksichtigt. 

Begründung: Wie in der Begründung zum Bebauungsplan erläutert, werden keine Festsetzungen getroffen, welche 
der Nutzung erneuerbarer Energien bzw. der sparsamen und effizienten Nutzung von Energien entgegenstehen. Die 
Belange des Klimaschutzes sind bei der Erstellung von Neubauten durch die Regelungen des EEWärmeG bereits be-
rücksichtigt. Auch das Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (EnEG) setzt die Zielsetzungen des allgemei-
nen Klimaschutzes um. Darüber hinaus gehende Maßnahmen stehen im Ermessen des Bauherrn. 

Eine Übernahme der ohnehin einzuhaltenden gesetzlichen Vorgaben in einen Bebauungsplan ist weder erforderlich 
noch sinnvoll. Im Übrigen liegt es in der Natur der Sache, dass entsprechende, lediglich unterstützende Hinweise nicht 
zwingend zu berücksichtigen sind. 

5 – Dachbegrünung 

Beschlussvorschlag: Die Anregung, den Hinweisteil des Bebauungsplans um Aussagen zu den ökologischen Vortei-
len der Dach- und Fassadenbegrünung zu ergänzen, wird nicht berücksichtigt. 

Begründung: S. Punkt 2 dieser Abwägung. Im Übrigen sind in diesem Zusammenhang die o.g. Gesichtspunkte zu-
treffend. Der Bebauungsplan steht freiwilligen Maßnahmen nicht entgegen. 
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25 – NetzDienste RheinMain 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich 

Begründung: Die Hinweise der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit im Rahmen 
der Ausführungsplanung berücksichtigt. Planungsrechtliche Konsequenzen ergeben sich daraus nicht. 
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27 – ovag – Wasser 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich 

Begründung: Im Plangebiet befinden sich keine wassertechnischen Anlagen der ovag. 
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27 – ovag – Strom – Seite 1 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise zu den vorhandenen und geplanten elektrischen Anlagen werden in die Textteile 
des Bebauungsplans aufgenommen. 

Begründung: Die Hinweise dienen der Klarstellung. Weitere planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich nicht aus 
der Stellungnahme. 
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27 – ovag – Strom – Seite 2 
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28 – Polizeipräsidium Mittelhessen 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 
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29 – Regionalverband 
Beschlussvorschlag: Die Flächenbeschreibung zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans für das Plangebiet 
wird in der Begründung zum Bebauungsplan korrigiert. 

Begründung: Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind maßstabsbedingt nicht parzellenscharf und durch 
die geringe Größe des Plangebiets nicht immer eindeutig zuzuordnen. Die Zuordnung des Regionalverbandes wird 
übernommen. 
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30 – RMV 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 
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31 – RP Darmstadt – Seite 1 
1 – Regionalplanung 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden aus regionalplanerischer und naturschutzfachlicher Sicht keine Anregungen oder Hinweise 
zur Planung vorgebracht. Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde wird im Rahmen dieser Abwägung be-
rücksichtigt. 
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31 – RP Darmstadt – Seite 2 
2 – Wasserversorgung 

Beschlussvorschlag: Der Hinweis auf den Schutzbezirk wird in die Allgemeinen Hinweise zum Bebauungsplan auf-
genommen. Die Aussagen in der Begründung zur Ver- und Entsorgung werden durch entsprechende Informationen 
der städtischen Ämter ergänzt. 

Begründung: Die Belange des Wasserschutzes und der Wasserversorgung sind im Bebauungsplan zu behandeln. 

3 – Nachsorgender Bodenschutz 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich.  

Begründung: Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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31 – RP Darmstadt – Seite 3 
4 – Vorsorgender Bodenschutz 

Beschlussvorschlag: In der Begründung wird auf den vorsorgenden Bodenschutz und die in der Stellungnahme an-
gesprochenen Arbeitshilfe hingewiesen. 

Begründung: Planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich aus dem Hinweis nicht. 
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35 – Wetteraukreis – Seite 1 
1 – zu 2.3.2 Kommunalhygiene 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 

2 – zu 4.1 Archäologie 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 
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35 – Wetteraukreis – Seite 2 
3 – zu 2.3.6 Brandschutz 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise zum Brandschutz werden berücksichtigt. Ein entsprechender Hinweis wird 
in die allgemeinen Hinweise aufgenommen . 

Begründung:  Die Belange des Brandschutzes sind im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Weitere pla-
nungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

4 – zu 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise zum weiteren Vorgehen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 

Begründung: Weitere planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich aus den Hinweisen nicht. 
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35 – Wetteraukreis – Seite 3 
5 – zu 4.1.3 Wasser- und Bodenschutz 

Beschlussvorschlag: In den Festsetzungsteil des Bebauungsplans wird ein Hinweis zum Heilquellenschutzbezirk 
aufgenommen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Begründung: Die Belange des Wasserschutzes sind im Bebauungsplan zu behandeln. 

6 – zu. 4.2 Landwirtschaft 

Beschlussvorschlag: In den Festsetzungsteil des Bebauungsplans wird ein Hinweis zu dem notwendigen Grenzab-
stand zum nördlich angrenzenden Acker aufgenommen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Begründung: Auf die Beachtung der Nachbarschutzbelange, die im Rahmen der Ausführungsplanung zu beachten 
sind, ist hinzuweisen. 

7 – zu 4.5 Bauordnung 

Beschlussvorschlag: Der Festsetzungsteil des Bebauungsplans wird um eine Festsetzung erweitert, die die Höhen-
entwicklung für Gebäude, bezogen auf die Erschließungsstraße, begrenzt. In diesem Zusammenhang werden auch 
Aussagen zu Staffelgeschossen / Attika / Rücksprüngen getroffen. 

Begründung: Die angeregte und in die Planung übernommene Begrenzung der Höhenentwicklung ergibt sich aus 
dem städtebaulichen Zusammenhang. 

8 – zu 4.5.0 Denkmalschutz 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 

9 – zu 5LU3 Besondere Schulträgeraufgaben 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Es werden keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht. 
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36 – Zweckverband Fuhr 
Kein Beschlussvorschlag erforderlich. 

Begründung: Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen des Zweckverbandes. 

 

 

 


